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Ort   Stadt Kronach, Stellplatz-Satzung vom 8.8.2000 
 

Situation  In der Stadt Kronach gilt die Stellplatz-Satzung vom 8.8.2000 und ein Nachtrag von 
2001. Sie bestimmt in Anlage 1, wo wie viele Kfz-Stellplätze gebaut werden sollen.  
Sie enthält keinerlei Vorschriften, wo Abstellplätze für Fahrräder nötig sind, und wie 
sie gestaltet sein sollen. In Kronach gibt es 1095 öffentliche Kfz-Parkplätze.  
 

Bewertung Ursprung der Stellplatz-Verordnungen ist das „dritte Reich“: Das Volk sollte Volks-
wagen anschaffen. Heute gilt, den öffentlichen Verkehrsraum von ruhendem Verkehr 
zu entlasten, auch bei Fahrrädern. Fahrrad-Stellplätze sind an allen Orten nötig, zu 
denen man mit dem Rad fährt (in Dachau radeln 82 Prozent zum Supermarkt und 63
Prozent regelmäßig zur Arbeit). Das in Kronach nicht vorgeschrieben zu haben, hat 
heute zur Folge, dass man keine Stellplätze antrifft, oder unzureichende: mangelnde 
Aufnahmefähigkeit, fehlender Wetterschutz, mangelnde Standsicherheit, Beschädi-
gungsgefahr für das Rad, unsichere Anschliessmöglichkeiten. Schlechte Fahrradab-
stellbedingungen schaden volkswirtschaftlich und ökologisch, durch  

• Fahrraddiebstähle, ungewollte oder mutwillige Beschädigungen von Fahrrädern, 

• Beschleunigte Alterung durch Witterungseinflüsse, 

• Nicht zuletzt: Unterbliebene Fahrrad-Mobilität, wachsender Kfz-Verkehr. 
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Lösungsideen Erweitern der Stellplatz-Satzung um Fahrräder, Senkung der Kfz-Richtzahlen 
zugunsten von Fahrrädern. Bis hin zum gebietsweisen Verzicht, Kfz-Stellplätze vor-
zuschreiben, wie es fortschrittliche Kommunen (z.B. München) schon vormachen. 
Für München gilt seit 2013 die Fahrradabstellsatzung (FabS). Der ADFC Bayern hat 
Beispielsatzungen zur Verfügung gestellt: https://www.adfc-bayern.de/verkehr-
politik/fahrradabstellplatz-satzungen/  

 Staffeln der vorgeschriebenen Kfz-Stellplätze nach Beziehung zu öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und zu Einkaufs-, Arbeits- und Versammlungsorten, und Schulen.  

 Auflösung bestehender Kfz-Stellplätze, für Fahrrad-Abstellanlagen, zuerst an öffent-
lichen Gebäuden. 

 

Zuständig siehe Folgeseite 



Zuständig ab 2020: Angela Hofmann, erste Bürgermeisterin, Marktplatz 5, 96317 Kronach, Te-
lefon 09261 97-207, eMail angela.hofmann@stadt-kronach.de 
 

Status der Realisierung  
März 2018 Diese Doku wurde Wolfgang Beiergrößlein zugestellt, mit Bitte um ein Gespräch. 
Juli 2018  Georg Köstner, Bauamt: Es sei fraglich, ob eine Stellplatz-Satzung für Fahrräder in 

Kronach noch sinnvoll sei. Wegen des Bestandssschutzes könne sie nur bei Neu- 
und Umbauten wirken. 

August 2018  Wolfgang Beiergrößlein wurden erneut Links zu Beispielsatzungen zugestellt. 
September 2018  Das Thema Fahrradabstellplätze wurde in der Stadtratssitzung am 24. September 

behandelt. Ohne Beschluss blieb der Vorschlag, „im öffentlichen Raum mehr Ab-
stellmöglichkeiten durch die Stadt zuschaffen“. Eine Fahrradabstellsatzung wurde 
für „anachronistisch“ (= nicht mehr zeitgemäß) gehalten, auch dürften Investoren 
nicht verschreckt werden.  
Eine Satzung für Fahrradabstellplätze wurde gegen zwei Stimmen abgelehnt. 
Die Einrichtung von Fahrradabstellplätze soll für Wohnungen nur empfohlen 
werden.  

Fazit Nach dem Willen der Stadtverwaltung und des Stadtrates soll Kronach an-
scheinend als Kfz-Stadt weiter ausgebaut werden. Das Verkehrsmittel Fahrrad 
stört dabei nur. Fahrradabstellplätze an öffentlichen Gebäuden und Versamm-
lungsorten bleiben ausgeblendet. 

Damit liegt dieser Rad-Ort vorläufig auf Eis. 


